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Betreff

Sachstand zur Digitalisierung an Schulen

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung zum aktuellen Sachstand der Digitalisierung an Schulen
werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt / Begründung:

In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Bildung und Weiterbildung wird der aktuelle
Stand der Digitalisierung an den städtischen Schulen dargestellt. Insbesondere werden
hierbei der Status der geförderten Maßnahmen, die eigenfinanzierten Infrastruktur-
Vorhaben, die weiteren Entwicklungen bei der Breitband-Anbindung der Standorte, der
Ausbau der Support-Strukturen des Schulträgers sowie die wesentlichen Inhalte der
jüngsten Sitzungen der AG Medienkoordination (10.03.2022) und der Steuerungsgruppe
Medienentwicklungsplanung (17.03.2022) dargestellt.

Überdies erfolgt auch unter dem Eindruck der kürzlich durchgeführten
Jahresfinanzierungsgespräche ein Ausblick auf die diesjährigen Beschaffungsprozesse.

In Vertretung

Ali Doğan
Erster Beigeordneter
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Die Maßnahme
hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich
auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen.
Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.


